
695 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des N ationalratesXIIL GP 

Bericht 

des Ausschusses für Gesundheit und Umweltschutz 

über die Regierungsvodage (560 der Bei
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Bundes

, gesetz, betreffend die Regelung des Kranke~
pflegefachdienstes, der medizinisch-techni
schen Dienste und der Sanitätshilfsdienste ge

ändert wird 

Der Schwerpunkt der vorliegenden Regierungs
vorlage liegt in der Neuordnung der Ausbildung 
in der allgemeinen Krankenpflege, in der Kinder
kranken- und Säuglingspflege. Durch den Wegfall 
der bisherigen Mindestaltersgretp;e von 17 Jahren 
für die Aufnahme in die Krankenpflegeschulen 
sollen junge Menschen unmittelbar nach Erfüllung 
der allgemeinen Schulpflicht erfaßt werden. 
Gleichzeitig soll die Dauer der Ausbildung vo~ 
bisher drei auf vier Jahre verlänger~ werden. 

Der Ausschuß für Gesundheit und Umwelt
schutz hat· den gegenstäridlichen Gesetzentwurf 
am 17. und 18. Jänner sowie am 6. Feber und 
13. März '1973 in Verhandlung genommen. In 
der Generaldebatte ergriffen die Abgeordneten 
Dr. Marga H·ubinek, Sandmeier, Vet
t e r, Se k a n i n a, Hanna' Hag e r, Herta 
W'i n k I er, Pan s i sowie Dr. Sc r i n z i und 
Bundesminister für Gesundheit und Umwelt
schutz Dr. Ingrid L e 0 d 0 I t e r 4as Wort. An 

Samwald 
Beriduerstatter 

der anschließenden Spezial debatte beteiligten sich 
die Abgeordneten Dr. Marga Hub i n e k, 
San d m eie r, M a y r, Pan s i, V e t t e r, Dok
tor Sc h w i m m e r, Dr. Sc r in z i und Bundes
minister für Gesundheit und Umweltschutz Dok
tor Ingrid L e 0 d 0 I t e r. Von der Abgeordne
ten Hanna Hag ,e r sowie von den Ab~eordne
ten Dr. Marga Hub i n e kund San dm eie r 
wurden Abänderungsanträge eingebracht. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungsvor
lage unter B'erücksichtigung des Abänderungsan
tr.ages der Abgeordneten Hanna ~ Hag e r mit 
Stimmenmehrheit angenommen. Die Abände
rungsanträge der Abgeordneten Dr. Marga H u
bin e kund San d m eie, r sowie ein Ent
schließungsantrag der Abgeordneten Dr. Marga 
Hub i n e k fanden nicht die Zustimmung des 
Ausschusses. 

Der Gesetzestext ist in der vom Ausschuß be
schlossenen Fassung dem Bericht beigedruckt. 

Der Ausschuß für Gesundheit und Umwelt
schutz stellt somit den An t ra g, der National
ratwolle dem a n g e s chi 0 s sen enG e set z
e n t w u r f 'die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen. 

Wien, am 13. März 1973 

Dr. Scrinzi 
Obmann 

). 
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695 der Beilagen 3 

.j. 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Bundesgesetz betreffend die 
Regelung' des Krankenpflegefachdienstes, der 
medizinisch-technischen Dienste und der Sani-

tätshilfsdienste geändert wird 

Der Nationalrat hat be'schlossen: 

Artike. I 

Das Bundesgesetz betreffend die Regelung des 
Krankenpflegefa.chdienstes, der medizinisch-tech
nischen Dienste und der Sanitätshilfsdienste, 
BGBL Nr. 102/1961, in der Fassung des Bundes
gesetzes BGBl. Nr. 349/1970 wird geändert wie 
folgt: 

1. Vor § 6 hat die übersehrift zu lauten: 

"A. Allgemeines" 

2. § 6 hat zu lauten: 

,,§ 6. (1) Die Ausbildung in der allgemeinen 
Krankenpflege und in der Kinderkranken- und 
Säuglingspflege dauert vier Jahre. 

(2) Das erste Aushildungsj,ahr ,dient der Ver
tiefung der AllgemeinIbildung und der Vorberei
tung auf die Ausbildung im Krankenpflegefadl
dienst und ist gemäß den einschlägigen schul
rechtlichen Vorschriften am Sitz einer Kranken
anstalt zu führen. 

(3) Das zweite, dritte und vierte Ausbilidungs
jahr dient der theoretischen und praktischen Aus
bildung in der allgemeinen Krankenpflege und in 
der Kinderkranken- und Säu~lingspflege." 

3. § 7 hat z~lauten: 

,,§ 7. (1) Im zweiten, dritten und vierten Aus
bildungsjahr darf die Ausbildung in der allgemei
nen' Krankenpflege nur an allgemeinen Kranken
pflegeschulen, die Ausbildung in der Kinderkran
ken- und Säuglingspflege nur an Kinderkranken
pflegeschulen erfolgen. 

(2) Krankenpflegeschulen dürfen nur an Kran
ken:mstalten errichtet werden, welche die zu·r 
prahischen Unterweisung notwendigen Fachah
teilungen besitzen. mit den für die Erreichung 

des Ausb~Mungszweckes erforderlichen Lehr- und 
Hilfskräften sowie Lehrmitteln ausgestattet sind 
und entsprechende Unterbringungsmöglichkeiten 
für die auszubildenden Personen aufweisen. 

(3) Jede Krank'enpflegeschule muß unter der 
Leitung eines Arztes st,ehen, der die hiefür erfor
derliche fachQiche Eignu1l:ghesitzt. Zur Betreuung 
der Krankenpflegeschüler(innen) hat diesem Arzt 
eine erfaihrene diplomierte Kran~enpflegeperson 
als SchuJoberin (Internatsleiter) zur Seite zu 
stehen. 

(4) Die Krankenpflegeschulen sind so zu führen, 
daß die Errreichung des Auslbi1ldungszieles ge
währleistet ist. 

(5) Die Errichtung und Führung einer Kran
kenpflegeschule bedarf der Bewilligung des Bun
desuninisteriUilI1s für Gesundheit und Umwelt
schutz. Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn die 
Krankenpflegeschule den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes entspricht; sie ist zurückzuneh
men, wenn d'1e Voraussetzungen für eine dem 
Gesetz entsprechende Krankelllpflegeausbiltdung 
nicht mehr gegeben sind." 

4. § 8 Abs. 3 erster Satz hat zu lauten: 

,,(3) In eine Krankenpflegeschule sind nach 
Maßgabe der verfügbaren Plätze jene 
Bewerber(innen) aufzunehmen, wekhe die im 
§ 9 Abs. 1 in Zusammenhalt mit Abs. 8 ange
führten Voraussetzungen erfüllen oder denen 
gemäß den Bestimmungen des § 9 Abs. 2 und 7 
eine Nachsicht hievon erteilt worden ist." 

5. § 9 Abs. 1 hat zu lauten: 

»§ 9. (1) Peroonen, die sich um die Aufnahme 
in eine Krankenpflegeschule bewerben, haben 
nachzuweisen: 

a) den Besitz der österreichischen Staatsbür
gerschaft, 

,b) ein Lebensalter nicht über 35 Jahre, 
c) die zur Erfüllung der Berufspflichten nöti

gen körperlichen und geistigen Fähigkeiten, 
d)die Un!bescholten:heit, 
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4 695 der Beilagen 

e) den erfolgreichen Besuch des ersten Aus
bildungsjahres (§ 6 Ahs. 2) nach erfolg
reicher Absolvierung der allgemeinen Schul
pflicht." 

6. § 9 Albs. 3 hat zu lauten: 

"(3) Zur Beurteilung -der in Abs. 1 lit. c und 
dangeführten Aufnahmeerfordernisse sind ein 
aiffitsärztliches Zeugnis, in dem insbesondere- das 
Freisein von 'aktiver Tuberkulose und von Kei
men sonstiger anzeigepflichtiger Krankheiten 
festzuhalten ist, und eine Strafregistel'bescheini
gung vorzulegen. Zum Zeitpunkt der Einbrin
gung des Aufnahmeari:suchens darf das a.mtsärzt
liche Zeugnis nicht ält~r als vier Wochen, die 
Strafregisterbescheinigun~ nicht älter als drei 
Monate sein." 

7. Dem § 9 ist na,chst,ehender Abs. 8 anzu
fügen: 

,,(8) Der Nachweis gemäß Abs .. 1 lit. e entfäUt 
für Personen, die nach erfolgreicher Ahsolvie
rung der 'allgemeinen Schulpflicht 

a) mindestens eine Klasse einer allgemeinbil
dencLen höheren Schule, einer berufsbil
deniden mittJIerenoder hölheren Schule 
oder einer Bildungsanstah für Ar:beitsleh
rerinnen, für Kindergärtnerinnen oder für 
Erzieher erfolgreich besucht haiben oder 

b) nach Vollendung des 16. Lebensjahres vor 
der Aufnahmekommission ein solches Maß 
an Allgemeinbildung nachweisen, das er-· 
warten läßt, daß sie dem theoretischen und 
praktischen Unterricht im Krankenpflege
fachdienst zu folgen vermögen." 

8. Vor § 10 hat die überschrift zu lauten: 

"B. Dauer und Art der Ausbildung in Kranken
pflegeschulen" . 

9. Im § 10 .A:bs. 1 tritt an Stelle der ersten 
beiden Sätze folgende Bestimmung: 

,,§ 10. (1) Die Ausbildung in der allgemeinen 
Krankenpflege und in der Kinderkranken- und 
Säuglingspflege im zweiten, dritten und vierten 
,A'Usbi'ldungsjahr umfa:ßt insbesoooer,e die nach
stehend angeführten Sachgebiete:" 

10. Im § 12 a Albs. 1 ist der Klamiffieraus,druck 
,,(§ 6)" durch ,,(§ 7)" zu ersetzen. 

11. § 12a Abs. 3 erster Satz hat zu lauten: ' 

,,(3) Personen, ,die aJ.'s Stationsgehiilfen gemäß 
§ 49 Abs. 1 l~t:zter Satz anerkannt worden sind, 
eine Aushild'Üng zum Sanitätsunteroffizier im 
B'Undesheer mit Erfo~g a:hgesch~ossen und die im 
dritten Ausbildungsjahr 3Ibzuhaltenden ProÜfun-

gen (§ ISa) mit Erfolg abgelegt haben, können 
die Ausbildung in der allgemeinen Kranken
pflege nach Albs. lohne Nachweis der unter 
1i t. C angeführten V ora:ussetzung absolvieren." 

12. § 13 hat zu lauten: 

,,§ 13. Die näheren Bestimmungen über die 
fachEehe Eignung der zur Ausbildung erfor,der
lichen LOOr- und Hilfskräfte, über den Lehrplan 
und den Betrieb von Krankenpflegeschulen sind 
nach Maßg3lbe einer geordneten 'Und z.weckmäßi
gen Ausbildung für den Krankenpflegeberuf vom 
Bundesminister fü,r Gesundheit und; Umwelt
schutz im Einvernehmen mit dem Bundesmini
ster für Unterricht 'Und' Kunst durch Verordnung 
Zu er lassen. Hiebei, sin1d insbesondere auch die 
Unterkunfts- und Ausbilidungsbedingungen fest
zulegen und ist sicherzustellen, daß Schüler(in
nen) zu einer praktischen Unterweisung am 
Krankenbett und im Operarronssaial ,erst mit Er
reichung des Alters von 17 Jahren und zur prak
tischen Einführung in das Gelbiet der Röntgen
und Isotopenkund'e erst nach V ollendung des 
18. Lebensjahres herangezogen werden. Die Aus· 
bildungSiZeit ist so zu begrenze'n, daß sie die 
jeweils g,esetz,lidl festgelegte Normalarbeitszeit 
nich t ülhersch,reitet." 

13. § 14 Nbs. 2 hat zu laute~: 

,,(2) Am Ende des zweiten und dritten Aus
biMungsjathres sind jeweils EinzelpI"Üfungen von 
den Lehrkräften des betreffenden Unterri,chts
faches ahz'llhalten. ,Am Ende des vierten Aus
bildun,gsjahres ist nach Abschluß der Gesamt
ausbildung eine kommissionelle Priifung(Di
plomprüfung) abzunehmen. Darüber hinaus ha
ben sich die Lehrer wäihrend der gesamten 
Ausbil'dungszeit vom Aus'biMungserfoIg der 
KrankenpflegeschÜler(innen) zu überzeugen." 

14. § 14 Abs. 5 hat zu lauten: 

"(5) Bine ni·chtibestandene PI"Üfung darf höch
stens zweimal wiederholt werden; Wiederho
lungsprüfungen sind als kommis'SiQnel1e Prü
fungen abzunehmen." 

15. § 15 .,AIbs. 1 hat zu lauten: 

,,§ 15. (1) Ober erfolgreich abgelegte Prüfun
'gen erhlllten Krankenpfl.egeschü1ler(innen) nur 
bei Verlassen der Schule ein Prüfungszeugnis. 
Das auf Grund der Prüfungen im zweiten und 
dritten Ausbildungsjahr festgestellte Ausbil
dungsergebnis ist jedoch entsprechend zu ver
mer ken und den Krankenpfleg,eschülern( -schiüler
innen) schriftlich mitzuteilen." 

16. § 15 a hat zu lauten: 

H§ 15 a. Außer den Krankenpflege&muIern 
(-schülerinnen) sind auch Personen zu den im 

695 der Beilagen XIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)4 von 6

www.parlament.gv.at



695 der Beilagen 5 

dritten Ausbildungsjahr abzuhaltenden' Einzel
prüfungen zuzulassen, die eine Ausbildung zum 
Sanitätsunteroffizier . im Bundesheer mit Erfolg 
abgeschlossen haben." 

17. § 16 hat zu lauten: 

,,§ 16. Nälhere Vorsclu]ften Üiber die Durch-, 
führung der Prüfungen, ferner über die Zusam
mensetzung der PrUful1lgskonimission, die Ah
stimmung, die Wertung der prüfungsergelbnisse· 
und :über die Voraussetzungen, unter denen Prü
fungen wiederholt werden können, schließlich 
ülber die I'orm und den Inhalt der Dipllome oder 
sonstiger über die Ausbildung in der allgemeinen 
Krankenpflege und Kinderkranken- und Säug·· 
lingspflege auszustellender Zeugnisse sind' nach 
Maßgabe der Erfordernisse des KraIl'kenpflege
berufes vom Bunde5\l11inister für Gesundheit 
und Unweltschutz im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für UnterrridIt und'Kunst durch 
Verordrtung zu erlassen." 

18. § 17 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Hinsichtlich der Anerkennung von Kran
kenanstalten als Ausbildungsstätten für die 
psychiatrische Krankenpflege gemäß A!bs. 1 gel
ten die Bestimmungen des § 7 Abs. 3 bis 5 sinn
gemäß." 

19. § 18 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,§ 18. (1) In der psydliatrisdlen Kranken
pflege dürfen nur Pers.onen ausgebiadet werden, 
die den Voraussetzungen des § 9 Albs. 1 lit. a, 
c und duntel' Bedachtnalhme auf die B,estim
mungen des § 9 A'bs. 3, 5 und 7 entsprechen 
und die aHg,emeine Schulpflicht erfolgreich :llb
solviert hahe'n. Das Lebensalter darf nicht unter 
18 und nicht über 35 Jahre betragen, jedoch 
können übers,chreitungen der Altersgrenze nach
gesehen werden, wenn nicht die Ausbildung be
treffende Rücksich tenen tgegenstehen." 

20. Im 11. Teil hat das 5. Hauptsliück zu ent
fallen. 

21. § 25 lit. f hat zu lauten: 

"f)den logopädisch-phoniatrisch:-audiornetri
schen Dienst;" 

22. § 26 Abs.6 hat zu lauten: 

,,(6) Der log()lpädisch-phoniatrisch~audiometri
sche Dienst (§ 25 lit. f) umfaßt die BehandhLIlß 
von Sprach- und Stimm störungen sowie die 
Durchführung audi.ometrischer Untersuchungen 
nach ärzclicher Anordnung." 

23. § 28 hat zu lauten: 

,,§ 28. Hinsichtlich der Bewilligung der medi
zinisch-technischen Schulen sind die Bestimmun
gen des § 7 Abs. 3 bis 5 sinngemäß anzuwendep.." 

24. § 29 Z.erster Halbsatz hat zu huten: 

"1. Neben den im § 9 A'bs. llit. abis d ange'
fUhrten Erfordernissen sind nachzuweisen:" 

25. § 29 Z. 2 'letzter Satz hat zu lauten: 

"Ohne Reifezeugnis können auch Absolventin
nen einer BiMungsanstalt für Kindergärtnerin

. nen in eine Schule' ffÜr den logopäd'isch-phonia
trisch-audiometrischen Dienst aufgenommen 
werden." 

26. Vor § 35 ihatdie überschrift zu lauten: 

"L 0 g 0 P ä dis eh - p ho n i a tri s c h - a u
d i .0 met r i s ehe r Die n s t" 

27. § 35 erster Satz hat zu lauten: 

"§ 35. Die Ausbildung Eür den logopädisch~ 
phoniatrisch-audiometrischen Dienst diauert zwei 
J alhre." 

28. § 35 lit. f ,hat zu lauten: 

"f) Audi.ometrie;" 

29. Dem § 35 ist als lit. g anzufügen: 

"g) Grundzüge ,des Sanitäts-, Arbeits- und 
S.ozial versicherungsrechtes. " 

30. § 36 lerzter Satz hat zu lauten: 

"Die Ausbilidungszeit ist s.o zu begren:z;eri, daß 
sie die jeweils gesetzlich festgelegt<; Normal
arbeitszeit nicht überschreitet." 

31. § 39 hat zu ,lauten: 

,,§ 39. Hinsichtlich der Bewilligung der Schu
len für den medizinisch-tech,nis,chen Fachdienst 
sind die Bestimmungen des § 7 Abs. 3 bis 5 sinn
gemäß anzuwenden." 

32. § 40 hat zu lauten: 

"§ 40. Hinsichtlich der Aufnahme in Schulen 
für den medizinisch-technischen Fachdienst und 
der Voraussetzungen hiefür gelten -die Bestim
mungen der §§ 8 und 9 Albs. 1 Et. a bisa sowie 
A'bs. 2 bis 7 sinngemäß; ferner ist ein Lebens
alter nicht unter 17 Jahre und die erf.olgreiche 
A:bsolvie~ung der allgemeinen SchuLpflicht nach
zuweisen." 

33. § 41 Albs. 2 hat zu lauten: 

»(2) Die nä'heren Bestimmungen über die 
fachliche Eignung der zur Ausbildung erforder
lichen Lehr- und Hilfskräfte, über den Lehr
plan und den Betrieb v.on Schulen für d'en medi
zinisch-technischen Fachdienst sind nach Maßgabe 
einer geordneten und zweckmäßigen Ausbildung 
für den medizinisch-technischen Fachdienst v.om 
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6 695 der Beilagen 

Bundesminister für Gesundheit und Umwelt
smutz im Einvernehmen mit dem Bundesmini
ster für Unterrimt und Kunst durm Verord
nung zu erlassen. Hiebei sind insbesondere aum 
die Ausbildungslbed'ingungen festzulegen und ist 
sichenzustellen, daß die praktische Unterweisung 
auf dem Gebiet der Röntgenkunde nicht vor 
Vollendung des 18. Lebensjahres des Smülers 
(der Smülerin) stattfindet. Die AusbiMungszeit 
ist so zu begrenzen, da,ß sie die jeweils festgelegte 
Normalarbeitszeit nicht ühersmreitet." 

34. § 45 A:bs. 5 erster Satz hat zu lauten: 

"(5) Auf die Abha<lcung der Kurse nach Abs. 2 
finden die Bestimmungen des § 7 Albs. 4 und 5 
sinngemäß Anwendung." ' 

35. § 45 Albs. 6 hat zu lauten: 

"(6) In den Sanitätshilfsdiensten dürfen nur 
Personen ausgebildet we1"den,die den Voraus
setzungen des § 9 Albs. 1 lit. a, C uilid cl. unter 
Bedachtnahme auf ,die Bestimmungen des § 9 
Abs. 3, 5 und 7 entsprechen. Das Lebensalter 
darf nicht unter 17 Jahre betragen. Blinde sind 
von \ der Au&bildung zum Heilbademeister und 
Heilmasseur (§ 44 lit. h) nicht ausgeschlossen, 
sofern sie sonst körperlich und gesundlheitlim 
geeignet sind; sie können a1ber nur die Beremti
gung zur Ausübung der Heillmassage erlangen." 

36. § 52 Ahs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Ein über den erfolgreimen Abschluß des 
zweiten Au~biMuIl!gsjahres in der allgemeinen 
Krankenpflege oder in der Kinderkranke~ und 
Säuglingspflege oder des ersten Ausbildungsjahres 
in der psymiatrismen Kran1kenpflege ausgestell
tes Zeugnisber,echtigt zur berufslllJäßigen Aus
übung der im § 44 lit. a, tb, fund g genannten 
T:itigkeiten ohne Ablegung der in den §§ 45 bis 
50 vorgesehenen kursmäßigen Ausbildung." 

37. § 52 Aibs. 4 erster Satz hat zu ~,auten: 

,,( 4) Freiberuflich dürfen nur der Kranken
pflegefachdienst (§ 5), ,der physikotherapeutisme 
Dienst (§ 26 Abs. 1), der Diätdienst (§ 26 Abs. 4) 
und der logopädisch-phoni-atrisch-audiometrisme 
Dienst (§ 26.Abs. 6) ausgeübt werden." 

38. § 52 Abs. 5 hat zu lauten: 

,,(5) Im Zusammenhang mit der freiberuf
lichen Ausübung des Krankenpflegefachdienstes, 
des physikotherapeutischen Dienstes, des Diät
dienstes sowie des logopädisch-phoniatrism
audiometrismen Dienstes ist jed'e Art der Wer
bung und Anpreis'ung verboten." 

Artikel 11 

1. Personen, die ihre Ausbildung in der all
gemeinen Krankenpflege oder in der Kinder
kranken- und Säuglingspflege nam den hisher 
geltenden Bestimmungen begonnen haben, kön
nen diese Aushildung innerthalib V'On fünf Jahren 
nach Wirksamwerden dieses Bundesgesetzes nam 
den bisherigen Auslhildungsibestimmungen be
enden. 
,2. Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 

Bundesgesetzes laufende Jahrgänge von Kranken
pflegevorschulen sind nach den bisherigen Be
stimmungen zu Ende zu führen. 

3. Personen, die mindestens einen Jahrgang 
,einer Krankenpflegevorschule nach den biSheri
gen Bestimmungen beendet haben, dürfen in das 
zweite Ausbildungsja:hr nam Maßgalbe der Be
stimmungen des § 9 Albs. 1 lit. a Ibis d und Abs. 2 
bis 7 aufgenommen werden. 

4. Personen, die vor Inkrafttreten dieses Bun
desgesetzes ein Diplom über die AuS!biildung im 
10goplMisch-phoniatrischen Dienst erwOrlben ha
ben, ist auf ihren Antrag von der zuständigen 
Bezirksverwaltungslbehörde folgender Vermerk 
auf dem Diplom anzubringen: "Berechtigt zur 
Ausübung des 10gopädisch-phoniatrisch-audio
metrischen Dienstes (§ 26 Albs. 6 des Bundes
gesetzes BOB!. Nr. 102/1961 i. d. F. BGB!. 
Nr ........ /197. )." 

Artikel III 

1. Mit der VoHziehung dieses Bundesgesetzes 
ist hinsichtlich 

a) des Artikels I Z. 2, soweit es sich um die 
,Fiilhrung des ersten Ausbildungsjahres ge
mäß den einsch1ägigen schulremtlichen 
Vorschriften hantdelt, der Bundesminister 
für Unterricht und Kunst, 

b) des Artikels I Z. 12, 17, 30 und 33 der. 
Bundesminister ,für Gesundheit und Um
weltschutz im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Unterrichtund, Kunst, 

c) des Artikels I Z. 11 der Bundesminister 
,für Gesundheit und Umweltsmutz im Ein
vernehmen mit dem Bundesminister für 
Landesverteidigung und 

d) der übrigen Bestimmungen dieses Bundes
gesetzes der Bundesminister für Gesundheit 
und Umweltschutz 

betraut. 

2. Dieses Bundesgesetz tritt am 1. September 
1973 in Kraft. Die Durcbfiilhrungsverordnung,en 
können bereits von dem seiner Kundmachung 
namfolgen.den Tag an erlassen werden; sie treten 
frühestens zugleim mit diesem Bundesgesetz .in 
Kraft. 
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